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Satzung zur Änderung der Satzung des 

Fachbereichs Agrarwirtschaft der Fachhochschule Kiel 
 
 
Aufgrund des § 28 Abs. 3 des Gesetzes über die Hochschulen und das Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein (Hochschulgesetz - HSG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. 
Februar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 184), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur 
Änderung des Hochschulgesetzes und weiterer Rechtsvorschriften vom 4. Februar 2011 
(GVOBl. Schl.-H. S. 34, ber. S. 67),  wird nach Beschlussfassung durch den Konvent des 
Fachbereichs Agrarwirtschaft der Fachhochschule Kiel vom 24. Oktober 2011 und mit 
Zustimmung des Hochschulrates vom 8. Dezember 2011 folgende Änderungssatzung 
erlassen: 
 
Artikel 1 
 
Die Satzung des Fachbereichs Agrarwirtschaft der Fachhochschule Kiel vom 18. Juli 2008 
(NBl. MWV. Schl.-H. 6/2008 S. 164) wird wie folgt geändert: 
 
 
1. In § 4 Abs. 2 erster Satz werden die Worte „eine Prodekanin oder einen Prodekan“ 

ersetzt durch die Worte „zwei Prodekaninnen oder zwei Prodekane“. 
 
2. In § 4 Abs. 2 dritter Satz werden die Worte „die Prodekanin oder der Prodekan“ 

ersetzt durch die Worte „die Prodekaninnen oder die Prodekane“. 
 
3. § 6 erhält folgende neue Überschrift: 

Wahl der Dekanin oder des Dekans und der Prodekaninnen oder der Prodekane 
 

4. In § 6 Abs. 1 werden die Worte „der Prodekanin oder des Prodekans“ ersetzt durch 
die Worte „der Prodekaninnen oder der Prodekane“.  
 

5. In § 6 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte „der Prodekanin oder des Prodekans“ ersetzt 
durch die Worte „der Prodekaninnen oder der Prodekane“.  

 
6. In § 6 Abs. 7 Satz 2 werden die Worte „der Prodekanin oder des Prodekans“ ersetzt 

durch die Worte „der Prodekaninnen oder der Prodekane“. 
 

 
Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Fachhochschule Kiel       
Osterrönfeld, 13. Dezember 2011 
 
Prof. Dr. Martin Braatz 
Dekan des Fachbereichs Agrarwirtschaft 


